
 

 

 

Weisung 202212023 vom 22.12.2022 – Aktualisierung 
der FW zur Alv, Rechengrößen und Sachbezugswerte 
2023, Tabelle Erstattungsbeiträge Rehabilitanden, 
weitere Änderungen  

Laufende Nummer:  202212023  

Geschäftszeichen:  FGL 33 – 75026 / 75028a / 7291 / 75341 / 75341.2  

Gültig ab:  01.01.2023  
Gültig bis:  unbegrenzt   

SGB II:  nicht betroffen   
SGB III:  Weisung   
Familienkasse:  nicht betroffen   

Hinweis: Die bis 31.12.2022 gültige Version der Fachlichen Weisungen ist im Archivordner 
(§26 bzw. §28a) zu finden. 

Bezug:  

• Weisung 202210004 vom 25.10.2022 – Weisung zur Einführung des elektronischen 
Datenaustauschs Sonstiger Versicherungszeiten (EDA-SVZ) 

• Information 202210003 vom 19.10.2022 – Flächeneinführung des Online-Services für die 
Leistung "Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag in der Arbeitslosenversicherung" ab dem 
27.10.2022 

 

 
Zusammenfassung 

Die Rechengrößen der Sozialversicherung sowie die Sachbezugswerte für das Jahr 
2023 werden bekanntgegeben. Die Tabelle der Erstattungsbeiträge für die 
Sozialversicherung von Rehabilitanden wurde um die Werte für 2023 ergänzt. Weitere 
Änderungen: Einführung des elektronischen Datenaustauschs, digitale Antragstellung 
APV und erneute Anhebung des Übergangsbereichs.   

https://www.baintranet.de/011/004/009/010/Seiten/Weisung-202210004.aspx
https://www.baintranet.de/011/004/009/010/Seiten/Weisung-202210004.aspx
https://www.baintranet.de/011/005/009/010/Seiten/Information-202210003.aspx
https://www.baintranet.de/011/005/009/010/Seiten/Information-202210003.aspx
https://www.baintranet.de/011/005/009/010/Seiten/Information-202210003.aspx


 

 

 

1. Ausgangssituation 
1.1 Rechengrößen, Sachbezugswerte und Erstattungsbeiträge für die Sozialversicherung 
von Rehabilitanden 

Die Rechengrößen der Sozialversicherung, die Sachbezugswerte für Verpflegung und 
Unterkunft und die Erstattungsbeiträge werden jeweils für ein Kalenderjahr neu festgelegt. 

1.2 Weitere Änderungen 

Durch das Siebte Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze wird eine elektronische Übermittlungspflicht für Sozialversicherungsträger für 
Bescheinigungen eingeführt. 

Im Rahmen des Onlinezugangsgesetz sind Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, alle 
bisher noch nicht digitalisierten Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital 
anzubieten. 

Mit dem Gesetz zur Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten- und 
Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereichs wird erneut die 
Obergrenze des Übergangsbereichs (Midijob) angehoben. 

2. Auftrag und Ziel  
2.1. Rechengrößen, Sachbezugswerte und Erstattungsbeiträge für die Sozialversicherung 
von Rehabilitanden 

Mit der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung werden die Rechengrößen neu 
festgelegt. Sie werden der aktuellen Lohnentwicklung angepasst; sie werden angehoben.  
Mit der Änderungsverordnung zur Sozialversicherungsentgeltverordnung werden die 
Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft an die erwartete Entwicklung der 
Verbraucherpreise angepasst; sie werden erhöht. Die Erstattungsbeiträge für die 
Sozialversicherung der Rehabilitanden für das Kalenderjahr 2023 sind für die Erstattung von 
Beiträgen an Maßnahmeträger zu berücksichtigen. 

2.2 Weitere Änderungen 

Ab dem 01.01.2023 übermitteln die gesetzlichen Krankenkassen und die gesetzlichen 
Krankenkassen im Auftrag der gesetzlichen Unfallversicherungsträger die Bescheinigungen 
zur Feststellung sonstiger Versicherungszeiten gem. § 26 SGB III auf elektronischem Weg.  
Die Fachlichen Weisungen zu § 26 und § 28a und die Anträge und das Hinweisblatt APV 
wurden um diesen Punkt ergänzt. 



 

 

 

Der eService “Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag in der Arbeitslosenversicherung“ 
steht seit dem 27.10.2022 zur Verfügung. Die Fachlichen Weisungen zu § 28a und die 
Anträge und das Hinweisblatt APV wurden um einen entsprechenden Hinweis ergänzt. 

Zum 01. Januar 2023 wird die Obergrenze im Übergangsbereich von 1.600 Euro auf 2.000 
Euro im Monat angehoben. Das Hinweisblatt „Häufig gestellte Fragen zum 
Übergangsbereich“ wurde aktualisiert. 

3. Einzelaufträge  
Die Regionaldirektionen stellen im Rahmen der Fachaufsicht die Anwendung der 
aktualisierten Fachlichen Weisungen sicher. 

Die Agenturen für Arbeit und Operativen Services kennen die aktualisierten Fachlichen 
Weisungen und wenden diese an. 

4. Info  
Aufgrund der unter den Ziffern 2.1 und 2.2 aufgeführten Änderungen wurden folgende 
Dokumente aktualisiert und sind im Intranet abrufbar: 

• FW zu §§ 26, 28a SGB III 

• Hinweise zum Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag in der Arbeitslosenversicherung 

• Tabellen zu Sachbezugswerten und Rechengrößen 

• Hinweise für die Beschäftigung von ausländischen Haushaltshilfen in Haushalten mit 
Pflegebedürftigen 

• Erstattungsbeiträge für die Sozialversicherung von Rehabilitanden  

• Arbeitshilfe zur Erstattung von zu Unrecht entrichteten Beiträgen 

• Arbeitshilfe versicherungsrechtliche Beurteilung 

• Hinweisblatt Häufig gestellte Fragen zum Übergangsbereich 

Diese Dokumente sind verbindlich in der jeweils gültigen Fassung zu verwenden. 

5. Haushalt  
entfällt  



 

 

 

6. Beteiligung  
entfällt   

gez.  
Unterschrift  
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